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1  Begriffsdefinitionen 

1.1  Allgemeines  

Als Versicherungsvermittlerin sind wir dazu verpflichtet ehrlich, redlich, professionell und im besten 
Interesse unserer Kunden zu agieren. In Ergänzung zu diversen bereits erteilten Informationen (wie 
zB in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGB, Angebot usw.), kommen wir mit 
gegenständlichem Dokument unserer Verpflichtung nach, und übermitteln Ihnen weitere, wichtige 
Informationen, die Sie als Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages wissen 
müssen. 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen, wie auch die bereits erteilten Informationen, 
sorgfältig und genau durch! Wenn Sie diese nicht verstanden haben, teilen Sie uns dies bitte 
umgehend mit (s. „4 Unklarheiten bzw. Rückfragen“)! 

Die für Versicherungsverträge relevanten Bestimmungen werden lediglich auszugsweise und nur zur 
Information abgedruckt. Vor den einzelnen Gesetzesauszügen angeführten Überschriften dienen 
lediglich der besseren Übersicht und haben für die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen keine 
Bedeutung. Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderung der Gesetzeslage die jeweils geltenden 
Gesetzesbestimmungen zur Anwendung gelangen. Die jeweils aktuelle Fassung des 
Versicherungsvertragsgesetzes kann im Internet unter www.ris.bka.gv.at abgerufen werden. 

In den AGBs hat sich der Kunde verpflichtet, diese Beschreibungen seiner Pflichten nach dem 
VersVG zu lesen, da deren Verletzung zu Leistungsfreiheit des Versicherers und somit zu 
empfindlichen Nachteilen des Kunden/ Versicherungsnehmers führen können!   

2  Widerspruch bei Abweichungen im Versicherungsschein 
 Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
 (Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112 (Stand 13.11.2017): 

§ 5 (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheines vom Antrag oder den getroffenen 
Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb eines Monates nach Empfang des Versicherungsscheines in geschriebener 
Form widerspricht. 

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, 
dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
eines Monates nach Empfang des Versicherungsscheins in geschriebener Form widerspricht. 
Der Hinweis hat durch besondere Mitteilung in geschriebener Form oder durch einen 
auffälligen Vermerk im Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des 
Versicherungsscheins hervorzuheben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist 
besonders aufmerksam zu machen. 

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung 
für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrages 
insoweit als vereinbart anzusehen. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag 
wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 

3  Aufklärung und Belehrung über gesetzliche und 
 vertragliche Obliegenheiten 

Beim Abschluss von Versicherungsverträgen, treffen den Versicherungsnehmer VOR dem Abschluss 
bzw. bis zum Zustandekommen des Versicherungsvertrages sowie danach besondere Aufklärungs- 
und Mitteilungspflichten. Diese Pflichten werden Obliegenheiten genannt. 
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Sie müssen dem Versicherer beim Abschluss des Vertrages alle bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, anzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet 
sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten 
Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der 
Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

Im Zweifelsfall teilen Sie uns bitte, in Ergänzung zu den abgefragten Informationen, alle Informationen 
und Umstände mit, die für den Abschluss des Versicherungsvertrages wichtig sein können. Orientieren 
Sie sich dabei am Versicherungsumfang bzw. den versicherten Schadenfällen. Sollten Sie der Ansicht 
sein, dass Umstände vorliegen, die vom zukünftigen Versicherungsschutz umfasst sein könnten, und 
bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages deren zukünftiger Eintritt möglich 
sein kann, müssen Sie uns dies bitte umgehend mitteilen. Diese Verpflichtung haben Sie bis zum 
rechtsverbindlichen Zustandekommen des Versicherungsvertrages, somit bis zum Erhalt des 
Versicherungsscheines. 

Nach Abschluss des Vertrages dürfen Sie ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung 
der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangen Sie davon 
Kenntnis, dass durch eine von Ihnen ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder 
gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so haben Sie dies dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. 

Beachten Sie dazu bitte Ihre gesetzlichen und vertraglichen Anzeigepflichten, diese finden Sie in den 
entsprechenden Gesetzen (siehe auch 2.1 Gesetzliche Obliegenheiten) sowie den dem 
Versicherungsvertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen sowie dem 
Versicherungsschein (siehe auch 2.2 Vertragliche Obliegenheiten). 

3.1  Gesetzliche Obliegenheiten 

Bei den nachfolgenden Paragraphen (§) handelt es ich um Auszüge aus dem Bundesgesetz vom 2. 
Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 
1959/2, idF BGBl. I 2016/112. 

3.1.1 Folgen einer Obliegenheitsverletzung 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 

§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag 
innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so 
kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag 
zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die 
vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte 
hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der 
Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen 
Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit 
nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung 
der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - 
unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer 
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die 
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nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt 
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, 
die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum 
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit 
Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen 
oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.  

3.1.2 Vorvertragliche Anzeigepflichten, Folgen der Verletzung 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
 (Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 

§ 16 (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten 
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. 
Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, 
den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen 
Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in 
geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines 
erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand 
kannte. Er ist auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen Umstand 
nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt 
hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder 
grob fahrlässig unterblieben ist. 

§ 17 (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblich 
Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder 
die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18 Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom Versicherer in 
geschriebener Form gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen 
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau 
umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19 Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne 
Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 20 (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes 
sind, soweit dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, 
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beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 
Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. 

§ 21 Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt 
seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung 
dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 22 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über 
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

3.1.3 Anzeigepflichten bei Gefahrerhöhung, Folgen der Verletzung 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 

§ 23 (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 
Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne 
Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, 
so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24 (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der 
Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muß dieser 
die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

§ 25 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr 
eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem 
Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige 
nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei 
denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der 
Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 26.Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der 
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder 
durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit 
veranlasst wird. 

§ 27 (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des 
Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis 
erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, 
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dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur 
auf die Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von 
Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach 
einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

§ 28 (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche 
gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der 
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss 
auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29 Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der 
Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart 
anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt 
werden soll. 

§ 30 Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und 
Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die 
dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

§ 31 (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften 
dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der 
Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht dem 
Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn 
anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen 
Bestimmungen nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil 
der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht 
für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in 
welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der 
Vorschriften über die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen 
Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die 
Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend anzuwenden. 

§ 32 Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder zum Zweck der Verhütung einer Erhöhung der 
Gefahr übernimmt, wird durch die Vorschriften dieses Kapitels nicht berührt. 

§ 33 (1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen. 

(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei sein soll, wenn der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalles nicht genügt wird, kann 
sich der Versicherer nicht berufen, sofern er in anderer Weise von dem Eintritt des 
Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat. 

§ 34 (1) Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der 
Versicherungsnehmer jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist. 

(2) Belege kann der Versicherer insoweit fordern, als die Beschaffung dem 
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Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet werden kann. 

§ 34a Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften der §§ 16 bis 30 und des § 34 Abs. 2 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. 
Jedoch kann für die dem Versicherungsnehmer obliegenden Anzeigen die geschriebene Form 
ausbedungen werden, die Schriftform aber nur unter den Voraussetzungen des § 5a Abs. 2 
bei elektronischer Kommunikation bzw. des § 15a Abs. 2 außerhalb der elektronischen 
Kommunikation. 

3.1.4 Folgen des Verzugs mit Prämienzahlung 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist 
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom 
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 
Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der 
Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen 
nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 
Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf 
der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist 
unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer 
zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die 
Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem 
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, 
höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene 
Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

3.1.5 Leistungsfreiheit bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalls 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 
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§ 61 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
herbeiführt. 

3.1.6 Schadenabwendungs- und Schadenminderungspflicht des Versicherungsnehmers 

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz - VersVG), BGBl. 1959/2, idF BGBl. I 2016/112: 

§ 62 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche 
Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese 
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem 
pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur 
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der 
Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre. 

3.2  Vertragliche Obliegenheiten 

Die vertraglichen Obliegenheiten ergeben sich aus den dem jeweiligen Versicherungsvertrag 
zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen sowie dem Versicherungsschein gemäß § 3 VersVG.  

In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechenden Versicherungsbedingungen sowie den 
Versicherungsschein verwiesen.  

4  Rücktrittsrechte 
Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Belehrung über die Ihnen zustehenden Rücktrittsrechte. 
Sie können unter bestimmten Umständen von einem bereits abgeschlossenen Versicherungsvertrag 
zurücktreten.  

Da die Höher Insurance Services GmbH nicht zu Lebensversicherungen berät bzw. solche vermittelt, 
wird auf die speziellen Rücktrittserklärungen für Lebensversicherung NICHT eingegangen. 

4.1  Belehrung nach § 5c VersVG  

(1) Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des 
Versicherungsvertrages (= Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie 
den Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über 
die Prämienfestsetzung oder -änderung und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. 

(3) Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: Höher Insurance Services GmbH, Ludwig Boltzmann-
Straße 4, 2700 Wr. Neustadt, Telefax +43 2622 269 02-40, E-Mail office@hoeher.info. Zur Wahrung 
der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 
absenden. Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in den Machtbereich Ihres 
Versicherungsvertreters gelangt. 

(4) Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künftigen 
Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung gewährt, so 
gebührt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den 
Versicherer geleistet haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer 
ohne Abzüge zurückzuzahlen. 
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(5) Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein 
einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. 

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung 
entsprechende Prämie. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 
34 VAG 2016. 

4.2  Belehrung nach Finanzdienstleistungs-Gesetz - FernFinG 

 Auszug aus dem FernFinG idgF: 

§ 8 (1) Der Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner Vertragserklärung bis zum Ablauf der 
in Abs. 2 genannten Fristen zurücktreten. 

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage, bei Lebensversicherungen im Sinn der Richtlinie 
2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1, und bei 
Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung von Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist 
ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfänger 
zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese 
Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesendet wird. 

(3) Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Bei 
Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt die Frist mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher 
über den Abschluss des Vertrags informiert wird. 

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach 
Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser 
Bedingungen und Informationen. 

(5) Innerhalb der Rücktrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags erst nach ausdrücklicher 
Zustimmung des Verbrauchers begonnen werden. 

4.3  Belehrung nach §§ 3 und 3a Konsumentenschutzgesetz –  KSchG 

 Auszug aus dem KSchG idgF: 

§ 3 (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine 
geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf 
einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem 
Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum 
Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Der Lauf dieser 
Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift 
des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine 
Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung 
des Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem 
Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an dem der 
Verbraucher den Besitz an der Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde 
unterblieben, so steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten 
und 14 Tagen ab Vertragsabschluss beziehungsweise Warenlieferung zu; wenn der 
Unternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn 
nachholt, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher die Urkunde erhält. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm 
zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer 
Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veranstaltung oder durch persönliches, individuelles 
Ansprechen auf der Straße in die vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke 
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benützten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,      

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder d
   dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, 

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen 
   den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind, 

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen 
sind, wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer 
Geschäftsräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt 25 Euro, 
oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen 
Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt, 

4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz oder dem 
Versicherungsvertragsgesetz unterliegen, oder 

5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des 
Unternehmers abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer 
gedrängt worden ist. 

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 
gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, 
wenn der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und 
die Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das 
Aufsuchen von Privatpersonen und Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die 
Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) 
verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 4 sind auch auf 
dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses steht dem Verbraucher auch in den Fällen des 
Abs. 3 Z 1 bis 3 zu. 

§ 3a (1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag weiters 
zurücktreten, wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, 
die der Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, 
nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. 

(2) Maßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind 

1. die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten, die erforderlich 
ist, damit die Leistung des Unternehmers erbracht oder vom Verbraucher 
verwendet werden kann, 

2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile, 

3. die Aussicht auf eine öffentliche Förderung und 

4. die Aussicht auf einen Kredit. 

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald 
für den Verbraucher erkennbar ist, dass die in Abs. 1 genannten Umstände nicht oder nur in 
erheblich geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über dieses 
Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach 
der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide Vertragspartner, bei Bankverträgen mit 
einer ein Jahr übersteigenden Vertragsdauer spätestens einen Monat nach dem 
Zustandekommen des Vertrags. 

(4) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn 
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1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder wissen musste, dass 
die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß 
eintreten werden, 

2. der Ausschluss des Rücktrittsrechts im einzelnen ausgehandelt worden ist, 

3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereit 
erklärt oder 

4. der Vertrag dem Versicherungsvertragsgesetz unterliegt. 

(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß. 

§ 4 (1) Tritt der Verbraucher nach § 3 oder § 3a vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug 

1. der Unternehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen 
vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die 
Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen, 

2. der Verbraucher die empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem 
Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich 
einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen 
Wertes der Leistung, zu zahlen; die Übernahme der Leistungen in die 
Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht als Wertminderung 
anzusehen. 

(2) Ist die Rückstellung der vom Unternehmer bereits erbrachten Leistungen unmöglich oder 
untunlich, so hat der Verbraucher dem Unternehmer deren Wert zu vergüten, soweit sie ihm 
zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 lassen Schadenersatzansprüche unberührt. 

4.4  Belehrung nach Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG  

 Auszug aus dem FAGG idgF: 

§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte) zwischen Unternehmern und 
Verbrauchern (§ 1 KSchG). 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt – soweit in § 8 Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist – nicht für 
Verträge, 

5. über Finanzdienstleistungen 

§ 3 In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Ausdruck 

1. „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag“ jeden Vertrag 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, 

a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers 
und des Verbrauchers an einem Ort geschlossen wird, der kein 
Geschäftsraum des Unternehmers ist, 

b) für den der Verbraucher unter den in lit. a genannten Umständen ein 
Angebot gemacht hat, 

c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch 
Fernkommunikationsmittel geschlossen wird, unmittelbar nachdem 
der Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen des 
Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des 
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Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers 
persönlich und individuell angesprochen wurde, oder 

d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer 
oder von dessen Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis 
organisiert wurde, dass der Unternehmer für den Verkauf von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher wirbt 
oder werben lässt und entsprechende Verträge mit dem Verbraucher 
abschließt; 

2. „Fernabsatzvertrag“ jeden Vertrag, der zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des 
Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz 
organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems geschlossen wird, 
wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwendet werden; 

3. „Geschäftsräume“ unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer 
seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, oder bewegliche Gewerberäume, in denen 
der Unternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt; 

Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist 

§ 11 (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
zurücktreten. 

(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt       
  

1. bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses, 

§ 13 (1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden.  

5  Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler 
Die Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler  (§ 365z1 GewO, RL (EU) 2016/97) befindet 
sich im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Diese hat gemäß § 365z1 
GewO 1994  Beschwerden von Kunden und anderen Betroffenen, insbesondere 
Verbraucherschutzeinrichtungen, über Versicherungsvermittler unentgeltlich entgegenzunehmen.  

Die Beschwerden sind in jedem Fall zu bearbeiten und zu beantworten. Nach Möglichkeit ist auf 
eine Vermittlung hinzuwirken, Beschwerden über Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 
als Versicherungsvermittler sind von der Beschwerdestelle auch der FMA 
(Finanzmarktaufsicht) zur Kenntnis zu bringen.  

Die Beschwerdestelle hat bei der Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten mit 
vergleichbaren Stellen anderer Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit anderer Beschwerde- und Schlichtungsstellen zu fördern.  

Durch das Versicherungsvertriebsrechts-Änderungsgesetz 2018 (§ 33) wurde der Bundesminister 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur Beschwerdestelle für 
Konsumenten und Konsumentenschutzeinrichtungen über Versicherungsunternehmen, 
kleine Versicherungsunternehmen, kleine Versicherungsvereine sowie Drittland- und EWR-
Versicherungsunternehmen. 

Die Adresse der Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler im BMDW (diese ist auch 
Aufsichtsbehörde) lautet: 
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Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

Abteilung IV/1 (Gewerberecht) 

Stubenring 1, 1010 Wien  

MMag. Stefan Trojer 

+43 1 711 00-805 782  

stefan.trojer@oesterreich.gv.at 

6  Aufklärung und Beratung 
Wenn Sie zu den obigen Ausführungen bzw. unseren Informationspflichten Fragen haben oder eine 
darüber hinaus gehende Beratung wünschen, senden Sie Ihre Fragen bzw. Ihren Beratungswunsch 
schriftlich an die E-Mailadresse office@hoeher.info.  

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Bestimmungen in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

 

Wr. Neustadt, am 28.1.2020 

 Höher Insurance Services GmbH 


